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Chemiewaffen-Inspektoren der OVCW während einer Übung.  Foto: OVCW.

Seit 1997 ist das Chemiewaffen-Übereinkommen (CWÜ) in Kraft. Es zielt darauf ab, diese 
Kategorie von Massenvernichtungswaffen vollständig zu eliminieren und verbietet nicht nur 
den Einsatz von chemischen Kampfstoffen, sondern auch deren Entwicklung, Herstellung, 
Weiterverbreitung, Erwerb und Lagerung. Das CWÜ-Vertragsregime weist jedoch einige 
Mängel auf: Seine Mitgliedschaft ist nicht umfassend; die chemische Abrüstung hinkt dem 
Zeitplan hinterher; und das Inspektionsregime hat Schwächen.

CHEMIEWAffEN-VErbOT:  
STAND uND PErSPEKTIVEN

Chemiewaffen-Übereinkommens (CWÜ) 
im Jahr 1997 das Problem gelöst schien. 
Schliesslich beinhaltet das CWÜ ein um-
fassendes Verbot chemischer Waffen. Das 
Abkommen stellt in der Tat einen wich-
tigen Meilenstein auf dem Weg zu einer 
Welt ohne Massenvernichtungswaffen 
dar. Allerdings schmälern einige Schwä-
chen seine Wirksamkeit. So sind noch nicht 
alle Staaten dem CWÜ beigetreten; Syrien 
etwa ist kein Vertragspartner. Auch gelang 
es noch nicht, alle Chemiewaffenbestände 
zu vernichten. und auch das an sich recht 
ausgeklügelte Inspektionsregime birgt in 
seiner umsetzung einige Tücken.

Das Chemiewaffen-Verbot
Das CWÜ wurde am 13. Januar 1993 von 
130 Staaten in Paris unterzeichnet. Nach 
Hinterlegung der 65. ratifikationsurkun-
de am 1. November 1996 durch ungarn 
trat die Vereinbarung am 29. April 1997 in 
Kraft. Das CWÜ ist das erste Abkommen, 
das eine ganze Kategorie von Massenver-
nichtungswaffen verbietet und deren Ver-
nichtung unter internationaler Aufsicht 
vorsieht. Artikel I untersagt Entwicklung, 
Produktion und Aufbewahrung sämtlicher 
toxischer Chemikalien, die für feindliche 
Zwecke vorgesehen sind, unabhängig von 
ihrer Herkunft oder ihrer Herstellungsme-
thode. Mit diesem allgemeinen Zweck-
kriterium sollen unabhängig von wis-
senschaftlich-technischen fortschritten 
sämtliche Chemikalien erfasst werden, die 
als Kampfstoffe Verwendung finden könn-
ten. bei einer engeren Definition hätte die 
Gefahr bestanden, dass durch die Herstel-
lung von zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses noch unbekannter chemischer 
Verbindungen Schlupflöcher im generellen 
Verbot entstanden wären.

befürchtungen, das Assad-regime in Syrien  
könnte seine chemischen Kampfstoffe im  
bürgerkrieg gegen die Aufständischen 
einsetzen oder das Giftgas könnte nach ei-
nem Zusammenbruch Syriens in die Hände 
von Terroristen fallen, haben international 
Schlagzeilen gemacht. In der Tat können 
chemische Kampfstoffe insbesondere bei 
ungeschützten Zivilbevölkerungen erheb-
liche Schäden verursachen. Das Einatmen 
von Nervengas wie Sarin kann schon in 
geringen Mengen zum Tod führen, und 
auch der Kontakt mit Hautkampfstoffen 
wie Senfgas kann für die betroffenen töd-
lich sein. Die Streitkräfte fortgeschrittener 
Industriestaaten können sich dagegen 
verhältnismässig gut gegen chemische 
Waffen schützen. Die grösste Herausfor-

derung besteht für sie darin, das Ausbrin-
gen von Chemiekampfstoffen durch den 
Gegner möglichst frühzeitig zu erkennen, 
damit die eigenen Soldaten rechtzeitig ihre 
Schutzanzüge überziehen können. Diese 
Anzüge sind sehr effektiv, mindern aller-
dings die bewegungsfreiheit und führen 
unter klimatisch extremen bedingungen 
wie in Wüsten zu Schwierigkeiten.

Alles in allem betrachtet können Kernwaf-
fen und auch biologische Waffen potenzi-
ell erheblich grössere Schäden anrichten 
als Chemiewaffen. Dies mag ein Grund 
dafür sein, warum diese in den letzten 
Jahren etwas weniger im fokus der inter-
nationalen Politik standen. Wichtiger aber 
noch war, dass mit dem Inkrafttreten des 
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da Iran die Verzögerung als Vertragsverstoss 
wertete und mit Nein stimmte.

Mit gemeldeten 40’000 Tonnen Kampf-
stoff erwies sich das russische Chemie-
waffen-Arsenal als das weitaus grösste. 
Moskau erhielt schon seit beginn der 
1990er-Jahre internationale Abrüstungs-
hilfe, ab 2002 wurde diese intensiviert. 
Ende des gleichen Jahres begann die Ver-
nichtung russischer Kampfstoffe. Inzwi-
schen hat russland mehr als 60% davon 
in sechs Vernichtungsanlagen zerstört. 
An zwei Standorten ist der Prozess abge-
schlossen. Vier Anlagen bleiben in betrieb, 
während die letzte geplante Einrichtung 
noch fertiggestellt werden muss. bis Ende 
2015 will Moskau sämtliche chemische 
Kampfstoffe vernichtet haben.

Die uSA verfügten mit gemeldeten 28’500 
Tonnen Kampfstoff über den zweitgröss-
ten Chemiewaffen-Vorrat. Die Vernichtung 
begann bereits im Sommer 1990 auf dem 
Johnston-Atoll. Verzögerungen entstanden 
aufgrund technischer Probleme und spä-
ter wegen der mangelnden Mittelzuwei-
sung durch die Administration George W. 
bushs. Inzwischen sind in sieben Vernich-
tungsanlagen etwa 90% der Kampfstoffe 
liquidiert worden. Die verbleibenden ca. 
2 700 Tonnen sollen bis voraussichtlich 
spätestens 2023 in zwei noch zu errichten-
den Anlagen in Pueblo (Colorado) und blue 
Grass (Kentucky) unschädlich gemacht 
werden. Strenge umweltschutzauflagen 
sowie Proteste der lokalen bevölkerung 
haben an beiden Standorten die Inbetrieb-
nahme immer wieder verschleppt. 

Libyen hatte nach Muammar al-Ghad-
hafis Grundsatzentscheidung von 2003, 
auf alle Programme für Massenvernich-
tungswaffen zu verzichten, ca. 18 Tonnen 
chemischer Kampfstoffe deklariert. Wäh-
rend des bürgerkriegs 2011 wurde deren 
Vernichtung unterbrochen. Nach Ende des 
Ghadhafi-regimes wurden weitere nicht 
gemeldete Kampfstofflager gefunden. Irak 
trat dem CWÜ erst 2009 bei und hat mit 
der Vernichtung seiner geringen Kampf-
stoffmengen noch nicht begonnen. Ab-
geschlossen ist hingegen die chemische  
Abrüstung in Indien (ca. 1 000 Tonnen 
Kampfstoff), Südkorea (ca. 600 Tonnen 
Kampfstoff) und Albanien (ca. 14 Tonnen 
Kampfstoff). Insgesamt sind mehr als 75 % 
der von den Vertragsstaaten gemeldeten 
Kampfstoffe bereits vernichtet worden.

Das CWÜ sieht auch die Vernichtung alter, 
also vor 1945 produzierter Kampfstoffe vor. 

Atomwaffensperrvertrag beitrete und auf 
seine vermuteten Kernwaffen verzichte.  
Israel seinerseits wird ebenfalls verdäch-
tigt, ein Chemiewaffen-Programm zu 
unterhalten. Von der für Dezember 2012 
geplanten internationalen Konferenz über 
die Errichtung einer massenvernichtungs-
waffenfreien Zone im Nahen Osten sind 
– sollte sie überhaupt zustande kommen – 
keine durschlagenden Ergebnisse für diese 
region zu erwarten. Auch Nordkorea arbei-
tet bereits seit den 1950er-Jahren an che-
mischen Kampfstoffen. Pjöngjang könnte 
mehrere Tausend Tonnen davon besitzen, 
u.a. auch Nervenkampfstoffe. Es wird ver-
mutet, dass Artilleriestellungen unweit 
der Grenze zu Südkorea mit chemischen 
Kampfstoffen ausgestattet sind.

Auch nicht-staatliche Akteure zeigen In-
teresse an chemischen Kampfstoffen. Am 
bekanntesten ist der fall der japanischen 
Aum-Sekte, die im März 1995 in Tokio Sa-
rin in der u-bahn ausbrachte. Der Nerven-
kampfstoff war von schlechter Qualität. 
Zudem stellten sich die Terroristen nicht 
sonderlich geschickt an. Sie töteten aber 
zwölf Menschen und verwundeten einige 
Hundert. Auch al-Kaida hat sich wohl im-
mer wieder für chemische Kampfstoffe in-
teressiert, ohne dass jedoch Näheres über 
ein entsprechendes Arsenal bekannt wurde.

Verzögerung bei der 
Chemiewaffen-Vernichtung 
ursprünglich war vorgesehen, alle gemel-
deten chemischen Kampfstoffe binnen 
zehn Jahren nach Inkrafttreten des CWÜ, 
also bis April 2007, zu vernichten. Diese frist 
erwies sich jedoch als zu optimistisch. Die 
Vertragsstaatenkonferenz verlängerte die 
frist deshalb um eine im CWÜ einmal vor-
gesehene fünfjahresperiode bis April 2012. 
Doch auch dieser Termin verstrich, ohne 
dass russland, die uSA und auch Libyen alle 
chemischen bestände vernichtet hatten. 
Am politischen Willen der beteiligten zur Li-
quidation ihrer Chemiewaffen-Arsenale be-
stand allerdings kein Zweifel. Die Verzöge-
rungen waren vielmehr unerwartet hohen 
Kosten, anspruchsvollen Sicherheits- und 
umweltstandards sowie regionalen Wider-
ständen an den Standorten der vorgesehe-
nen Vernichtungsanlagen geschuldet. Im 
Dezember 2011 erlaubte die Vertragsstaa-
tenkonferenz daher den uSA, russland und 
Libyen, die Vernichtung unter Einhaltung 
spezieller Melde- und Überwachungsmass-
nahmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
abzuschliessen und einen detaillierten Zeit-
plan dafür vorzulegen. Anders als sonst üb-
lich fiel dieser Entscheid nicht im Konsens, 

Anders als alle anderen Abrüstungs- und 
Nichtverbreitungsabkommen verfügt das 
CWÜ über eine eigens für seine Zwecke 
gegründete behörde, die Organisation zum 
Verbot Chemischer Waffen (OVCW) mit Sitz 
in Den Haag. Sie besteht aus einer jährlich 
tagenden Vertragsstaatenkonferenz, einem 
Exekutivrat, in den 41 Vertragsstaaten nach 
einem regionalschlüssel für jeweils zwei 
Jahre gewählt werden, und einem Techni-
schen Sekretariat mit dem OVCW-Gene-
raldirektor an der Spitze. Die OVCW über-
wacht die Vernichtung chemischer Waffen 
und entsprechender Produktionskapazitä-
ten, führt Inspektionen in der chemischen 
Industrie durch, unterstützt die nationale 
umsetzung der CWÜ-bestimmungen, ko-
ordiniert Schutz und Hilfsmassnahmen 
für die Opfer eines C-Waffen-Angriffs und 
fördert die Zusammenarbeit bei der friedli-
chen Nutzung chemischer Stoffe. 

In den ersten Jahren der CWÜ-Implemen-
tierung stand für die OVCW die Über-
wachung der Vernichtung grosser Che-
miewaffenbestände im Mittelpunkt der 
Arbeit. Mit den fortschritten in diesem 
bereich wandelt sich die Organisation all-
mählich von einer Abrüstungs- zu einer 
Nichtverbreitungsbehörde. Die Anzahl der 
Inspektoren ist bereits reduziert worden. 
Praktisch alle Vertragsstaaten stehen un-
ter enormen finanziellen Zwängen und 
drängen daher auf eine reduzierung des 
OVCW-budgets von mehr als 70 Millionen 
Euro (2012). Länder, die über eine grosse 
chemische Industrie verfügen, aber nicht 
der Herstellung chemischer Waffen ver-
dächtigt werden, wollen zudem die aus 
der Inspektion ziviler Anlagen entstehen-
den Kosten möglichst tief halten. 

Unvollständige Mitgliedschaft
Derzeit hat das CWÜ 188 Vertragsstaaten. 
Nur wenige Länder verbleiben ausserhalb: 
Ägypten, Angola, Israel, Myanmar, Nordko-
rea, Somalia, Südsudan und Syrien. Einige 
von ihnen haben keine oder fast keine che-
mische Infrastruktur. Andere, wie Ägypten, 
stehen im Verdacht, Chemiewaffen zu be-
sitzen und diese nicht aufgeben zu wol-
len. besonders besorgniserregend ist das 
wohl wesentlich umfangreichere Chemie-
waffenprogramm Syriens. Generell ist die 
faktenlage unklar, doch vermutlich besitzt 
Damaskus neben Senfgas wohl auch die 
Nervenkampfstoffe Sarin und VX. Mögli-
cherweise sind diese in Artilleriegeschosse, 
aber auch in Sprengköpfe für SS-21 Kurz-
streckenraketen abgefüllt. Ägypten und 
Syrien argumentieren beide, sie würden 
dem CWÜ erst beitreten, wenn Israel dem 
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im Vordergrund stehen, das CWÜ künftig 
möglichst in allen Ländern umzusetzen.

Die Schweiz und das CWÜ
Die Schweiz hat das CWÜ am 14 Januar 
1993 unterzeichnet und am 10. März 1995 
ratifiziert. Damit erlangte das Abkommen 
automatisch Gültigkeit für die Schweiz, als 
es 1997 in Kraft trat. Das Güterkontrollge-
setz bildet die nationale gesetzliche Grund-
lage für die umsetzung des CWÜ. Die kon-
kreten Ausführungsbestimmungen sind in 
der Chemikalienkontrollverordnung gere-
gelt. Die Abteilung Sicherheitspolitik und 
Krisenmanagement (ASIK) des EDA hat den 
Vorsitz in der nationalen behörde inne, die 
als Ansprechpartnerin für die OVCW dient. 
Darin ebenfalls vertreten sind das Staatsse-
kretariat für Wirtschaft (SECO), der bereich 
Internationale beziehungen Verteidigung 
des VbS sowie das Labor Spiez. 

Die Schweiz besitzt keine Chemiewaffen. 
Doch weil sie ein wichtiger Standort der 
chemischen Industrie ist und zahlreiche 
Chemikalien Dual-use-Güter sind, kommt 
dem CWÜ dennoch grosse praktische be-
deutung zu. Im rahmen des vereinbarten 
Melde- und Verifikationssystems dekla-
rieren in der Schweiz aktuell rund 60 fir-
men CWÜ-relevante Tätigkeiten. Natio-
nale Meldestelle ist das Labor Spiez. Von 
den erwähnten firmen sind – abhängig 
von Art und Menge der spezifischen Stof-
fe – etwa 38 unternehmen inspektions-
pflichtig. Jährlich finden in der Schweiz 
durchschnittlich fünf Inspektionen durch 
multinationale Teams der OVCW statt. Die-
se können die Kontrolle von Anlagen, die 
Überprüfung von Anlagebuchhaltungen 
oder die Analyse von Proben umfassen. Ge-
nau geregelt ist auch die Ausfuhr derjeni-
gen Chemikalien, die auf den CWÜ-Listen 
enthalten sind. Entsprechende Exporte 
müssen vom SECO genehmigt werden. Die 
Ausfuhr gewisser Chemikalien an Nicht-
CWÜ-Mitgliedsstaaten ist ganz verboten. 

als 2 000 routinekontrollen in achtzig Län-
dern sind in der Chemieindustrie bislang 
durchgeführt worden. Ein Problem dieses 
an und für sich recht umfassenden Verifika-
tionsregimes ist, dass die Listen nicht mehr 
den inzwischen gemachten fortschritten in 
der Chemie entsprechen. Abgesehen davon 
muss das CWÜ-Verifikationsregime mit ei-
ner beständig wachsenden Zahl chemischer 
Einrichtungen Schritt halten.

Zusätzlich zu den routinekontrollen be-
inhaltet das CWÜ die Möglichkeit von 
Verdachtsinspektionen. Sie können von je-
dem Vertragsstaat beantragt werden. Der 
OVCW-Exekutivrat kann die Durchführung 
einer Verdachtsinspektion mit Dreiviertel-
mehrheit stoppen. Verdachtsinspektionen, 
die eine nur geringe Vorlaufzeit haben, 
können grundsätzlich an jedem Ort eines 
Vertragsstaats stattfinden, nicht nur an 
gemeldeten Einrichtungen. Obgleich es 
immer wieder Zweifel an der Vertragstreue 
einzelner CWÜ-Mitgliedsstaaten gab, ist 
bis jetzt noch keine Verdachtsinspektion 
beantragt worden. Vermutlich befürch-
ten Vertragsstaaten, zur belegung ihres 
Anfangsverdachts nachrichtendienstli-
che Quellen preisgeben zu müssen, oder 
sie scheuen das risiko einer öffentlichen 
blamage, sollte sich eine Verdachtsinspek-
tion als gegenstandslos erweisen. Diese 
Zurückhaltung schwächt das CWÜ-Ins-
pektionsregime, da Verdachtsinspektionen 
eigentlich als «Auffangnetz» zusätzlich zu 
den routinekontrollen vorgesehen waren.

Im April 2013 findet die dritte der alle fünf 
Jahre stattfindenden CWÜ-Überprüfungs-
konferenzen statt. Sie könnte zu einem 
wichtigen Meilenstein bei der Weiterent-
wicklung eines der wichtigsten globalen 
Nonproliferationsregime werden. Neben der 
Vernichtung chemischer Kampfstoffe sowie 
der fortgesetzten Stärkung und Anpassung 
des Inspektionsregimes an die sich wan-
delnden bedingungen sollten bemühungen 

Solche werden immer wieder bei bau- und 
räumarbeiten gefunden. Auch die kontrol-
lierte Zerstörung ehemaliger Produktions-
stätten für chemische Kampfstoffe wird 
vom CWÜ erfasst. Solche Anlagen wurden 
nicht nur von Chemiewaffenbesitzern, son-
dern auch von sieben weiteren Vertrags-
staaten gemeldet. unter Einhaltung eines 
entsprechenden regelwerks dürfen ehema-
lige Kampfstoffproduktionsanlagen dauer-
haft für die Herstellung von Chemikalien zu 
friedlichen Zwecken umgewidmet werden.

Inspektionsregime mit Schwächen
Damit die Einhaltung des Chemiewaffen-
verbots international überwacht werden 
kann, müssen die Vertragsstaaten entspre-
chende nationale Gesetze erlassen. Nur so 
können etwa OVCW-Inspektoren Zugang 
zu privaten Industrieeinrichtungen be-
kommen. Ausserdem muss eine nationale 
behörde als Kontaktstelle für die OVCW 
eingesetzt werden. Schliesslich ist eine na-
tionale Gesetzgebung erforderlich, die es 
erlaubt, Verstösse von Privatpersonen ge-
gen das CWÜ zu bestrafen. Dazu gehören 
Exportkontrollen ebenso wie eine Strafge-
setzgebung, die sich u.a. gegen Personen 
wendet, die sich illegal chemische Kampf-
stoffe aneignen. Obgleich die OVCW den 
Vertragsstaaten bei der Erfüllung dieser 
Aufgaben umfangreiche Hilfe anbietet, ha-
ben mehr als die Hälfte von ihnen die nati-
onalen Erfordernisse noch immer nicht in 
vollem umfang umgesetzt.

Der Schwerpunkt der OVCW-Überwa-
chungsaktivitäten liegt derzeit noch auf der 
Chemiewaffen-Zerstörung. Grund dafür ist 
nicht zuletzt, dass die Überwachung von 
drei das ganze Jahr in betrieb stehenden 
russischen Vernichtungsanlagen eine dau-
erhafte Präsenz von Inspektoren erfordert. 
Gleichzeitig wächst jedoch die Anzahl der 
routineinspektionen in der chemischen In-
dustrie. Dort soll sichergestellt werden, dass 
nicht heimlich eine chemische Wiederauf-
rüstung stattfindet. Viele Chemikalien, die 
industriell zu zivilen Zwecken hergestellt 
werden, eignen sich auch als Ausgangsstof-
fe für chemische Kampfstoffe (sogenannte 
Dual-use-Güter). um den Inspektionsauf-
wand nicht ausufern zu lassen, sind im 
CWÜ drei Listen von Chemikalien definiert. 
Sie erfassen chemische Stoffe je nach ihrer 
Gefährlichkeit. Zusammen mit Mengende-
finitionen bilden die Listen die richtschnur 
um zu bestimmen, welche chemischen In-
dustrieanlagen gemeldet werden müssen 
und mit welcher Intensität sie inspiziert 
werden. für die Zwecke des CWÜ sind etwa 
5 000 Chemieanlagen relevant. Weit mehr 

Drei Kategorien von chemischen Kampfstoffen

Lungenkampfstoffe: Diese greifen direkt die Lunge des Menschen an. Dadurch wird die 
Sauerstoffzufuhr des Körpers unterbrochen, was zum Tod führt. Zu den Lungenkampfstoffen 
gehören zum Beispiel Chlor und Phosgen, die ab 1915 im 1. Weltkrieg zum Einsatz kamen. Ein 
effektiver Schutz ist mit Atemschutzmasken möglich.

Hautkampfstoffe: Diese greifen die Haut des menschlichen Körpers an. Dies kann – je nach 
Grösse der exponierten Hautfläche – tödlich sein. Der bekannteste Hautkampfstoff ist Senfgas, 
das während des 1. Weltkriegs entwickelt und ab 1917 eingesetzt wurde. Wirksamer Schutz 
bietet ein den gesamten Körper abdeckender Schutzanzug.

Nervenkampfstoffe: Mit ihnen wird ein Enzym des Nervensystems des Menschen blockiert, so 
dass wichtige Teile des Körpers gelähmt werden. Zudem werden starke Muskelkrämpfe ausge-
löst. Zu den Nervenkampfstoffen, die während des 2. Weltkrieges sowie in den 1990er-Jahren 
entwickelt wurden, gehören Sarin (GB), Tabun (GA), Soman (GD) sowie VX. Auch hier wird zum 
Schutz ein Ganzkörperanzug benötigt.



CSS Analysen zur Sicherheitspolitik Nr. 122 • Oktober 2012

© 2012 Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich 4

Die Stärkung des CWÜ und der Einsatz 
für die Abrüstung und die Nichtweiterver-
breitung von Chemiewaffen sind wichtige 
Themen für die Schweiz. Der jährliche fi-
nanzielle beitrag an das budget der OVCW 
beträgt rund 750’000 Euro. bereits zwei-
mal (1998 – 2000 und 2006 – 2008) war 
die Schweiz zudem Mitglied im OVCW-
Exekutivrat. Das Labor Spiez wurde 1998 
aufgrund seiner grossen fachkompetenz 
als eine der ersten Institutionen zu einem 
von aktuell rund 20 OVCW-Vertrauensla-
bors weltweit ernannt. In diesem Zusam-
menhang unterstützt es die OVCW, ana-
lysiert Proben von Inspektionen und führt 
zusammen mit der chemischen Industrie 
Ausbildungskurse für OVCW-Inspektoren 
durch. Der Leiter des fachbereichs Chemie, 
Stefan Mogl, wurde im April 2012 zudem 
zum Vorsitzenden des wissenschaftlichen 
beirats der OVCW ernannt. In Spiez wurde 
im februar 2012 mit unterstützung des 
bundes auch eine Konferenz durchgeführt, 
die sich im Hinblick auf die Überprüfungs-
konferenz von 2013 mit den Auswirkungen 
wissenschaftlicher Entwicklungen auf das 
CWÜ auseinandersetzte. Ein Schwerpunkt-
thema der Schweiz sind dabei die soge-
nannten Incapacitating Chemical Agents, 
d.h. Kampfstoffe, welche nicht tödlich wir-
ken, aber handlungsunfähig machen. 

Die Schweiz engagiert sich als Mitglied 
der Australiengruppe für die Nicht-Wei-
terverbreitung von Chemiewaffen. Dieser 
Zusammenschluss gleichgesinnter Staa-
ten und der Eu koordiniert die nationalen 
Exportkontrollen insbesondere im bereich 
von chemischen und biologischen Dual-
use-Gütern. So soll die beabsichtigte oder 
unbeabsichtigte Weiterverbreitung von 
chemischen und biologischen Waffen ver-
hindert werden. Gleichzeitig soll der legiti-
me Handel mit erlaubten Substanzen und 
Produkten vereinfacht werden. Im bereich 
der Abrüstung unterstützte die Schweiz 
zwischen 2003 und 2008 überdies die im 
CWÜ vereinbarte weltweite Vernichtung 
von Chemiewaffen mit rund 14,5 Millionen 
CHf. Die Mittel wurden v.a. für Projekte in 
russland und Albanien eingesetzt.
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